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Pfandbarkeit einer Mehrzwecklandmaschine

Der Pachter X. eines kleinen Landgutes von etwa 4!/z Jucharten, der fir
den Unterhalt seiner betagten Eltern aufkommt und monatlich Fr. 340.— an
seine getrennt von ihm lebende Familie mit 4 minderjahrigen Kindern zu
leisten hat, ist auf einen Nebenverdienst angewiesen. Diesen verschaffte er
sich bisher durch Ausfiihrung von Transporten mit einem vor einigen Jah-
ren angeschafften Mehrzweckfahrzeug «Unimog». Es handelte sich hiebei
namentlich um Brennholztransporte und um Schneerdumungsarbeiten. Als
nun X. in Konkurs geriet, beliess ihm das Konkursamt mit Riicksicht hierauf
zwei Kiihe, ein Rind und Schweine sowie landwirtschaftliche Gerite, wor-
unter den «Unimog» als Kompetenzstiicke im Sinne von Art. 92 Ziff. 3
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz (SchKG). Anldsslich der ersten
Glaubigerversammlung fithrten jedoch zwei Glaubiger hiegegen Be-
schwerde mit dem Begehren, das Mehrzweckfahrzeug «Unimog» sei zu ad-
massieren und nicht als Kompetenzstiick zu belassen. Die kantonale Auf-
sichtsbehdrde hat die Beschwerde abgewiesen, worauf die beiden Gliu-
biger den Entscheid ans Bundesgericht weiterzogen.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer hat die Glaubiger ge-
schiitzt, so dass das Mehrzweckfahrzeug zum Konkursvermdgen einzube-
ziehen ist und kein Kompetenzstiick bildet. Zutreffend ist, wie sich aus den
Erwédgungen des Urteils ergibt, dass der Schuldner einen derartigen Land-
wirtschaftsbetrieb, wie er hier in Frage steht, auch ohne ein solches Mehr-
zweckfahrzeug betreiben kann, und es daher nicht als Kompetenzstiick an-
gesprochen werden kann. Das hat auch die kantonale Aufsichtsbehérde
angenommen. Erfahrungsgemiss gehort auch ein solches Hilfsmittel nicht
zur Ublichen Ausriistung kleiner landwirtschaftlicher Betriebe.

Wie verhiilt es sich aber bei der Nebenerwerbstitigkeit des Schuldners
auf die er angewiesen ist? Zwar hat nicht bloss die hauptsichliche Erwerbs-
tatigkeit als «eigentlicher Beruf» im Sinne von Art. 92 Ziff. 3 SchKG zu gel-
ten, sondern der Schutz dieser Vorschrift kommt auch einem Nebenberuf
zu, sofern der Schuldner auf den damit erzielbaren Verdienst angewiesen
ist und die allgemeinen Voraussetzungen des Kompetenzanspruchs fiir die
in Frage stehende Sache zutreffen. Zudem ist in neuerer Zeit entschieden
worden, dass das mit einem Lastwagen ausgeiibte Transportgewerbe nicht,
wie friiher angenommen wurde, wegen des im Lastwagen steckenden ka-
pitalistischen Erwerbsfaktors stets als Unternehmen zu betrachten ist, son-
dern je nach den konkreten Verhiltnissen Unternehmung oder dem Art. 92
Ziff 3 SchKG unterstehender Beruf sein kann (BGE 82 IIl S. 108).

Im heutigen Falle aber hat man es mit einem auf den Gesamtwert von
Fr. 4000.— geschétzten Wagen zu tun, der dem Schuldner bloss zur Aus-
tbung eines offenbar wenig eintriglichen Nebenerwerbes dient. Bei der
Beurteilung der Frage, ob der Schuldner einen Beruf oder eine Unterneh-
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mung betreibe, kann von Bedeutung sein, ob er hauptsédchlich oder nur
nebenbei auf solche Art titig ist. Je nachdem ist das Wertverhiltnis zwi-
schen der personlichen Betitigung und der Nutzung eines Kapitals ver-
schieden. Es ist daher nicht nur auf die Art, sondern auch auf die Menge
der geleisteten Arbeit Bedacht zu nehmen, und deswegen kann die Auf-
fassung der Vorinstanz nicht standhalten.

Die Verwendung eines erheblichen mechanischen Hilfsmittels, wie es
das Mehrzweckfahrzeug «Unimog» hier darstellt, fiir bloss nebenbei aus-
gefiihrte Transporte kann nicht mehr als Beruf gelten, bei dessen Ausiibung
die persénliche Arbeit des Schuldners vorherrschend sein muss (BGE 81 IlI
S. 139). Dies umso mehr, wenn man bedenkt, dass fiir die Art und den Er-
folg eines Betriebes nicht der Gantwert, sondern der Gebrauchswert der
dabei verwendeten Hilfsmittel entscheidend ist. Zur Bestimmung ist auf
den Anschaffungspreis zuriickzugehen, der hier beim «Unimog» Fr. 16 000.—
betrug, aber auch der Gantwert von Fr. 4000.— ist noch so betrichtlich,
dass das Fahrzeug bei der Verwendung fiir einen Nebenerwerb keineswegs
als blosses Berufsgeridt bezeichnet zu werden verdient. esk.

Die neue Zentrifugal-Saemaschine grpy—wm—"
Das revolutionierende neue Auswurfsystem © INTERNATIONAL

Eine wirkliche
Dreipunkt-Saemaschine

S&t 2 Samenarten gleich-
zeitig aus getrennten
Behdltern |

Leichteres Vereinzeln!
Spart Samen!

Grosse
Fléchenleistung!

Verlangen Sie unverbindlich Auskunft bei:

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY AG.

Hohlstrasse 100 ZURICH 4 Tel. 051 /23 57 40

Nr. 1/60 «DER TRAKTOR» Seite 35



	Pfändbarkeit einer Mehrzwecklandmaschine

